
Hygiene – Verhaltensregeln 

 

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-
/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 
 

• Mindestens 1,50 m Abstand halten. – überall und immer! Besondere Aufmerksamkeit gilt beim 
Benutzen von Treppen, Eingängen, den Gang in und aus der Pause. Schüler der Präsenzangebote und 
der Notbetreuung Kl. 5-7 betreten das Gebäude durch den Eingang Schulsozialarbeit Sek 1, die Klasse 
9a durch den Eingang Festhalle, die Klassen 9b, 9c, 10a und 10b durch den Haupteingang. Schüler 
den Notbetreuung Kl. 1-4 sind im Grundschulgebäude. 

 

• Die großen Pausen finden im gewohnten Rhythmus statt. Der Gang in und aus der Pause kann durch 
die in dieser Zeit unterrichtenden Lehrkräfte klassenweise gestaffelt werden. 

 

• Gruppen der Präsenzangebote und der Notbetreuungen steuern ihre Bewegungspausen eigenständig 
und bedarfsorientiert außerhalb der Zeiten der großen Pausen. 

 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, 
Augen und Nase fassen.  

 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  
 

• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor 
und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem 
Toiletten-Gang oder nach Betreten des Klassenraums) durch Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Se-
kunden.  

 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der 
vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge! Beim Husten oder Niesen größtmög-
lichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

 

• Maske: Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheits-
abstand nicht erforderlich, gleichwohl zulässig. Sollten Schülerinnen und Schüler in der Schule eine 
Mund-Nasen-Bedeckung verwenden wollen, so spricht nichts dagegen. 

 

• Die Mensa darf von 07:00 – 12:00 Uhr als Wartebereich für Bus- und Bahnfahrer genutzt werden. Es 
sind 32 Einzelplätze vorhanden. Ein Verändern der Tisch- und Sitzordnung ist untersagt. 

 

• In bestimmten Bereichen gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen (z.B. in Wartezonen). Dies ist an 

Beschilderung und rot-weißen Absperrbändern erkennbar.  
 

• Verschiedene Räume und Bereiche Schule sind abgesperrt und dürfen aus hygienischen Gründen 
nicht betreten werden. In den Fluren und auf den Treppen besteht ein Leitsystem. Beides ist erkenn-
bar an schwarz-gelben Markierungen.  

 

• Das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit ist untersagt. 
 

• Der Spielplatz und die Sportanlagen sind leider gesperrt und dürfen nicht betreten werden.  


